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Textliche Festsetzungen

1. Sondergebiet Hotel (gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO)

Im Bereich des Sondergebietes Hotel ist die Errichtung einer Hotelanlage mit Appartementgebäuden sowie ergänzender 
Gastronomie- und Konferenzeinrichtungen und Nebenanlagen zulässig. Ferner können ein Schwimmbad einschließlich 
eines Wellness- und Gesundheitsbereiches (z.B. Ergotherapie/Physiotherapie) zugelassen werden.
Im Bereich des Sondergebietes Hotel dürfen Gräben und Wasserflächen angelegt werden, die in Verbindung mit der 
südlich angrenzenden Graft stehen.

2. Höhe baulicher Anlagen - Gebäudehöhe (gemäß § 18 BauNVO)

Die Höhe der baulichen Anlage bemisst sich nach der Differenz zwischen Normal-Null (unterer Bezugspunkt) und der 
Oberkante des Dachfirstes bzw. des Dachrandes (oberer Bezugspunkt). Eine Überschreitung der Gebäudehöhe durch 
untergeordnete Bauteile (Schornsteine, Antennenanlagen) ist nicht zulässig.

3. Nebenanlagen (gem. § 12 und § 14 BauNVO i.V.m. § 23 (5) BauNVO)

3.1 Unter Voraussetzung der Erteilung einer deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung und in Absprache mit der Unteren
Deichbehörde dürfen im Bereich der mit der textlichen Festsetzung 3.1 markierten Fläche Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO, Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO sowie private Sport-, Spiel-, Freizeit-, Animations- und 
Ruhebereiche errichtet werden.

3.2 Unter Voraussetzung der Erteilung einer deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung und in Absprache mit der Unteren
Deichbehörde dürfen auf der mit der textlichen Festsetzung 3.2 markierten Fläche Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO errichtet werden.

4. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB)

Unter Voraussetzung der Erteilung einer deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung und in Absprache mit der Unteren 
Deichbehörde darf im Bereich der mit der textlichen Festsetzung 4 markierten Fläche ein Verbindungsgraben bzw. ein 
verrohrter Durchlass zwischen der östlich angrenzenden Graft und dem westlich angrenzenden Graben errichtet werden. 

5. Geh- und Fahrrecht (gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Im Bereich der gekennzeichneten Fläche ist ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der zuständigen Deichbehörde und 
Unterhaltsverbände sowie des Katastrophenschutzes zum Zwecke der Deichverteidigung zu sichern.

6. Verkehrsflächen (gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Die im Plan festgesetzten privaten Verkehrsflächen, die zur Überquerung der Graft dienen, können gegenüber der 
Darstellung der Planzeichnung um seitlich jeweils 10 m -bezogen auf ihre derzeitige Mittelachse- verschoben werden.

7. Grundflächenzahl (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

In dem festgesetzten Sondergebiet darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, Garagen und 
Stellplätze im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO um maximal 60% überschritten werden.






